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[bookmark: _Hlk200617722][bookmark: _Hlk210812755]Sozialministerin Müller: „Brandenburger Pakt für Pflege ist ein großer Erfolg“
(MGS-Pressemitteilung vom 10.11.2025)

In Brandenburg sind über 214.000 Menschen pflegebedürftig. Rund 57 Prozent aller Pflegebedürftigen sind über 80 Jahre alt. Das geht aus der aktuellen Pflegestatistik 2023 hervor. Im Vergleich zur Pflegestatistik 2021 ist die Anzahl der Pflegebedürftigen um mehr als 16 Prozent gestiegen. Der Anteil der Pflegebedürftigen an der Bevölkerung erhöhte sich um 1,0 Prozent. 88,9 Prozent aller pflegebedürftigen Personen wurden zu Hause gepflegt (Steigerung gegenüber 2021: 2,0 Prozent). 
Die neuen Förderrichtlinien „Pflege vor Ort“ sowie „Ausbau und Weiterentwicklung von Pflegestützpunkten“ sind die zentralen Maßnahmen der Landesregierung, um die Pflegeversorgung vor Ort zu sichern und die häusliche Pflege zu stärken. Beide Richtlinien des Sozialministeriums sind mit Wirkung vom 1. Juli 2025 in Kraft getreten. Für beide Richtlinien stehen pro Jahr insgesamt rund elf Millionen Euro zur Verfügung. Der Pakt für Pflege hat sich in der Umsetzung flächendeckend bewährt. In rund 88 Prozent aller Ämter und Gemeinden wurden mit der Förderrichtlinie „Pflege vor Ort“ seit 2021 insgesamt mehr als 660 Projekte und Maßnahmen zur Unterstützung von pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen umgesetzt. Der „Pakt für Pflege“ wird fortgeführt und weiterentwickelt. 

Förderung innovativer Projekte zur sektorenübergreifenden Gesundheitsversorgung
(MGS-Pressemitteilung vom 12.11.2025)

Die Sicherstellung einer flächendeckenden, ambulanten und stationären medizinischen Versorgung im Zuge der Krankenhausreform war eines der zentralen Themen auf der 12. Sitzung des gemeinsamen Landesgremiums nach § 90a SGB V. Bundesweit können die Länder nach § 90a SGB V Gremien bilden, um sektoren-übergreifende Versorgungsfragen zu beraten und entsprechende Empfehlungen zu geben. In Brandenburg gibt es dieses 90a-Gremium seit dem Jahr 2014. Das gemeinsame Landesgremium forderte die Bundesregierung auf, die gesetzlichen Rahmenbedingungen für eine regionale, vernetzte und sektorenübergreifende Versorgung zu schaffen und die kooperative Leistungserbringung zu stärken. Bisher ist der Bund dieser Forderung nicht nachgekommen. Das Gremium fordert z.B., dass ambulantes Operieren und Hybrid-DRG (eine spezielle sektorengleiche Vergütung für ambulante Leistungen) nicht mehr an den stationären Versorgungsauftrag von Krankenhäusern gebunden sein soll. Das gemeinsame Landesgremium fordert von den Landesregierungen Brandenburgs und Berlins eine konstruktive und verlässliche länderübergreifende Zusammenarbeit auch in Form von einheitlichen methodischen Ansätzen in der gemeinsamen Krankenhausplanung der Gesundheitsregion Berlin-Brandenburg, um die Zusammenarbeit im Bereich Gesundheit weiter zu vertiefen und fortzusetzen. 

Neues Landesförderprogramm verbessert Chancen für Schwerbehinderte auf dem Arbeitsmarkt 
(MGS-Pressemitteilung vom 17.11.2025)

Das Sozialministerium stärkt die Chancen von Menschen mit Schwerbehinderung auf dem Brandenburger Arbeitsmarkt. Mit einem neuen Landesprogramm sollen diese Menschen künftig noch stärker dabei unterstützt werden, wenn sie alternativ zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) eine Stelle auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt antreten möchten oder eine betriebliche Ausbildung beginnen wollen. Das Programm richtet sich insbesondere an Werkstätten für behinderte Menschen oder andere Leistungsanbieter, die in Kooperation mit Arbeitgeber*innen entsprechende Modellprojekte entwickeln sollen. Für die Finanzierung des Förderprogramms stehen insgesamt 3 Millionen Euro aus der sogenannten Ausgleichsabgabe zur Verfügung. Diese Sonderabgabe müssen Arbeitgeber zahlen, wenn sie nicht genug schwerbehinderte Menschen beschäftigen. 


  Informationen der BAG SELBSTHILFE



[bookmark: _Hlk215129015]Bewerbungsstart für Bundesteilhabepreis 2026
(BAG-Selbsthilfe, E-Mail vom 04.11.2025)

Ab dem 4. November 2025 können sich Projekte und Initiativen für den Bundesteilhabepreis 2026 bewerben. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sucht unter dem Motto “Berufseinstieg inklusiv“ innovative Ansätze, die jungen Menschen mit Behinderungen den Übergang von der beruflichen Bildung in den Arbeitsmarkt erleichtern. Mit insgesamt 17.500 Euro werden herausragende Projekte im inklusiven Sozialraum prämiert. Alle weiteren Informationen sowie die Bewerbungsunterlagen und Teilnahmebedingungen unter: www.bundesteilhabepreis.de . Abgabeschluss ist der 8. Februar 2026. 

Versorgung im Krisenfall: Bundesverfassungsgericht kippt Triage-Regelung 
(BAG-Selbsthilfe, E-Mail vom 05.11.2025)

Mit Beschluss vom 04.11.2025 hat das Bundesverfassungsgericht die bisher geltenden Regelungen zur Triage bei medizinischen Behandlungen für nichtig erklärt. Es gab damit einer vom Ärzteverband Marburger Bund unterstützten Beschwerde statt, die Ende 2023 von 14 Intensiv- und Notfallmedizinern eingereicht worden war. Die Beschwerde richtete sich gegen ein Gesetz, das der Bundestag 2022 beschlossen hatte, um Benachteiligungen von Alten und Menschen mit Behinderungen zu verhindern. In der Corona-Krise stand das Thema aufgrund voller Intensivstationen im Fokus. Als Begründung führen die Karlsruher Verfassungsrichter an, der Bundesgesetzgeber sei nicht dafür zuständig, eine solche Regelung zu treffen. Eine Gesetzgebung stehe dem Bund nicht zu. Es handele sich -so das Gericht- nämlich nicht um Maßnahmen, welche eine Pandemie eindämmen sollen. Stattdessen gehe es um die Folgen einer Pandemie. Die Zuteilung knapper Ressourcen in einem solchen Fall müsse nicht unbedingt gesamtstaatlich geregelt werden, sie sei maßgeblich Ländersache. Grundsätzlich könnten die notwendigen Entscheidungen örtlich nach unterschiedlichen Vorgaben getroffen werden. 
Weitere Einzelheiten zu dieser Entscheidung unter: https://www.zdfheute.de/politik/ausland/bundesverfassungsgericht-triage-urteil-corona-100.html

BAG SELBSTHILFE zur Apothekenreform
(BAG-Selbsthilfe, Pressemitteilung vom 04.11.2025)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt das Vorhaben der Bundesregierung, die Apotheken stärker in die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung einzubinden. Angesichts zunehmender Schwierigkeiten, zeitnah ärztliche Termine zu erhalten, ist dies ein notwendiger Schritt, um die wohnortnahe Versorgung zu stabilisieren. Positiv bewertet wird insbesondere die Möglichkeit, dass Apothekerinnen und Apotheker künftig mit allen Totimpfstoffen impfen dürfen. Auch die vorgesehene Abgabe verschreibungspflichtiger Medikamente zur Überbrückung von Notfällen bei chronisch kranken Menschen mit dokumentierter Dauermedikation wird ausdrücklich begrüßt. Kritisch gesehen wird die geplante Abgabe verschreibungspflichtiger Medikamente bei sogenannten „unkomplizierten Erkrankungen“. „Gerade bei Krankheitsbildern wie der Blasenentzündung besteht die Gefahr von Fehleinschätzungen. Zudem ist die Zusammenarbeit zwischen Apotheken und Ärzt*innen bislang nicht eng genug, um Risiken sicher ausschließen zu können“, warnt der Bundesgeschäftsführer. Die Frage nach der Kostenerstattung stellt sich hier zudem in noch stärkerem Maße, da die Feststellung der Erforderlichkeit durch den Arzt fehlt. 

[bookmark: _Hlk214951292]BMAS: Barrierefreiheit für alle 
(BAG-Selbsthilfe, E-Mail vom 07.11.2025)

Mit der Kampagne unter dem Motto „Deutschland wird barrierefrei. Mit dir.“ will das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) sichtbar machen, wie leicht Barrieren fallen können, wie leicht Zugänglichkeit entstehen kann, wenn alle mitdenken. Jede Rücksichtnahme zählt – und macht Teilhabe selbstverständlich. Die Kampagne läuft seit dem 6. November 2025 als Werbung auf vielen Streamingdiensten, auf YouTube, auf Social-Media-Kanälen und auf der Website des BMAS. Dort kann jeder aktiv werden. 
Mach mit - und zeig, wie einfach Barrierefreiheit sein kann. Denn Deutschland wird barrierefrei. Mit dir. 

Pressestatement zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage „Gesundheitsversorgung barrierefrei und inklusiv gestalten – konkrete Maßnahmen umsetzen“
(BAG-Selbsthilfe, E-Mail vom 03.11.2025)

Die Bundestagsabgeordnete Simone Fischer (Sprecherin für Pflegepolitik Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen) hat eine Kleine Anfrage zur Umsetzung des Aktionsplans für ein diverses, inklusives und barrierefreies Gesundheitswesen eingereicht. Die Antworten der Bundesregierung bezeichnet sie in einem Pressestatement als enttäuschend, weil sie weit hinter den Erwartungen zurückbleiben. Trotz der intensiven Beteiligung vieler Fachverbände und Sachverständiger fehlen verbindliche Aussagen. Die Antwort würde zeigen, wie groß die strukturellen Lücken in der Gesundheitsversorgung für Menschen mit Behinderungen weiterhin sind. So verweist die Bundesregierung z.B. bei der Barrierefreiheit in Arztpraxen auf Fortschritte, die jedoch überwiegend auf Selbstauskünfte beruhen. So geben 36 Prozent der Praxen an, mindestens ein Merkmal der Barrierefreiheit aufweisen zu können. In der Realität fehlen aber flexible Behandlungsstühle, barrierefreie Toiletten oder Orientierungshilfen für blinde Menschen. Beim Thema Gebärdensprachdolmetscher verweist die Bundesregierung auf alte Paragrafen. Für gehörlose Menschen bleibt medizinische Kommunikation so oftmals Glückssache. Auch Fachverbände und Selbstvertretungsorganisationen fordern seit Monaten, dass der Aktionsplan endlich mit verbindlichen Standards, Fristen und gesetzlichen Vorgaben umgesetzt wird. Für die Abgeordnete Simone Fischer zeigt die Antwort der Bundesregierung deutlich, dass sie die Umsetzung des Aktionsplans nicht mit der erforderlichen Energie vorantreibt. So fehle es an konkreten Maßnahmen und Zeitplänen, was die Umsetzung barrierefreier Strukturen erheblich verzögert. Die Bundesregierung müsse jetzt zeigen, dass sie Barrierefreiheit im Gesundheitswesen nicht nur als Prüfauftrag versteht. Viele Menschen würden seit Jahren auf Verbesserungen warten. 

BAG SELBSTHILFE fordert deutliche Nachbesserungen am BGG-Reformentwurf
(BAG-Selbsthilfe, E-Pressemitteilung vom 20.11.2025)

Als Dachverband für chronisch kranke und behinderte Menschen begrüßt die BAG SELBSTHILFE grundsätzlich das Voranschreiten der Reform des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG-Reform). Doch der vorgelegte Referentenentwurf bleibt in zentralen Fragen weit hinter dem zurück, was für eine inklusive und zukunftsorientierte Gesellschaft notwendige gesetzliche Voraussetzungen sind. Barrierefreiheit ist kein Nischenthema, sondern der Schlüssel zu wirtschaftlicher Stärke, sozialer Teilhabe und zukunftsfähigen Strukturen für alle Generationen. Kritisch bewertet wird zudem, dass das Verbandsklagerecht weiterhin auf reine Feststellungsklagen beschränkt bleiben soll. Dies schafft keine wirksame Rechtsdurchsetzung. Menschen mit Behinderungen und die sie vertretenden Organisationen dürfen nicht gezwungen sein, Barrieren nur feststellen zu lassen, ohne ihre Beseitigung einfordern zu können. 

Assistenzhunde - Petition
(BAG-Selbsthilfe, E-Mail vom 24.11.2025)

Krankenkassen in Deutschland übernehmen derzeit nur die Kosten für Blindenführhunde. Andere Formen von Assistenzhunden, z.B. für Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung, Autismus, Epilepsie, Depressionen oder körperlichen Einschränkungen werden bisher nicht als Hilfsmittel anerkannt und somit nicht finanziert. Auch die Eingliederungshilfe oder andere Sozialträger übernehmen die Kosten meist nicht. Viele Betroffene sind daher gezwungen, ihre dringend benötigten Assistenzhunde selbst zu finanzieren. Ein Mitglied der DIG PKU (Deutsche Interessengemeinschaft Phenylketonurie und verwandte angeborene Stoffwechselstörungen e.V.) hat eine Petition initiiert, um auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Die Petition läuft seit dem 29. Oktober und hat bisher über 20.000 Unterschriften erhalten. Die BAG SELBSTHILFE hat die Petition bereits unterzeichnet und würde sich freuen, wenn noch mehr Personen diese Petition mitzeichnen würden: https://innn.it/assistenzhunde-endlich-als-not

Selbstbestimmung und Teilhabe sicherstellen – Gemeinsame Eckpunkte veröffentlicht
(BAG-Selbsthilfe, E-Mail vom 21.11.2025)

Gemeinsam mit dem Deutschen Behindertenrat, der Liga Selbstvertretung und den Fachverbänden für Menschen mit Behinderung appelliert die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege an die Gesetzgeber von Bund und Ländern sowie die Träger der Eingliederungshilfe, ihrem Auftrag aus der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen gerecht zu werden. In ihrem gemeinsamen Papier bringen sie folgenden Eckpunkte in die Debatte ein: 

1. Das Ziel, Leistungen der Eingliederungshilfe bedarfsgerecht, individuell und personenzentriert zu erbringen, muss weiterverfolgt werden.
2. Den individuell festgestellten Bedarfen müssen passgenaue Angebote gegenüberstehen. 
3. Die selbstbestimmte Entscheidung über den eigenen Wohnort darf nicht eingeschränkt werden. 
4. Der Gleichrang von Leistungen der Pflegeversicherung und der Eingliederungshilfe muss erhalten bleiben. 
5. Bürokratieabbau und Verfahrensvereinfachung sind voranzutreiben. 
6. Tarifvertragliche Vergütung darf nicht in Frage gestellt werden. 
7. Das Vertragsgeschehen ist effizienter zu gestalten. 

„Inklusionslandkarte“ – Unterstützungsangebote für viele Bereiche online auffindbar 
(BAG-Selbsthilfe, E-Mail vom 03.12.2025)

Die FamilienAuszeit Meitingen (FAM) e.V. hat als inklusiver Verein im März 2025 die Entscheidung getroffen, dass Unterstützungsangebote für möglichst viele Bereiche einfacher online auffindbar gemacht werden müssen. Die Idee der „Inklusionslandkarte“ wurde geboren. Wenige Wochen später ging diese unter www.fa-meitingen.de/landkarte
Online. In der Deutschlandkarte kann der Nutzer durch Checkboxen den Altersbereich, die Diagnose bzw. das Krankheitsbild, das gesuchte Unterstützungsangebot und die benötigte Barrierefreiheit eingrenzen. Die daraufhin dargestellten Fähnchen stehen jeweils für einen Anbieter und dessen Standort. Infos über den Anbieter, der Link zu seiner Webseite und Kontaktdaten für den direkten Austausch stehen nach dem Anklicken eines Fähnchens direkt zur Verfügung. 6 Monate nach Start der Landkarte haben bereits mehr als 270 Unterstützungsanbieter deutschlandweit die Chance genutzt und sich eingetragen. Der Verein möchte durch die Landkarte auch Politikern und anderen Entscheidungsträgern zeigen, wie viele Einrichtungen, Vereine, Beratungsstellen und weitere Unterstützungsanbieter für unterschiedlichste Handicaps von Diskussionen über Geldkürzungen u.ä. direkt und indirekt betroffen sind. Denn Menschen mit Unterstützungsbedarf und deren Unterstützer sind keine Randgruppe, sondern ein großer Teil der Gesellschaft und Wirtschaft. 
Tipps & Informationen 


Elektronische Patientenakte (ePA): Feingranulares Zugriffsmanagement bleibt vom Tisch
(Deutsches Ärzteblatt vom 21.10.2025)

Ein detailliertes Zugriffsmanagement für Patienten für die ePA ist nach wie vor nicht geplant. Ursprünglich war vorgesehen, dass Patienten einzelne Dokumente für einzelne Leistungserbringer verbergen können. Das ist derzeit nicht möglich. Patienten können derzeit in ihrer ePA-App zwar einzelne Dokumente und Befunde verbergen, aber nur für alle Leistungserbringer. Es besteht auch die Möglichkeit Dokumente zu löschen. Derzeit können insbesondere Befunde, Arztbriefe und Laborberichte als PDF-Dokument in die ePA eingestellt werden. Zudem werden alle verordneten und in der Apotheke eingelösten verschreibungspflichtigen Medikamente in der elektronischen Medikationsliste (eML) automatisch in der ePA gespeichert. Im kommenden Jahr sind Verbesserungen und Weiterentwicklungen geplant. In einem ersten Schritt soll der digital gestützte Medikationsprozess (dgMP) um den elektronischen Medikationsplan (eMP) erweitert werden. Im Gegensatz zur bereits vorhandenen eML werden darin nicht nur automatisch verschriebene und eingelöste elektronische Rezepte aufgelistet, sondern Ärztinnen und Ärzte können strukturierte Dosierangaben oder Einnahmehinweise ergänzen. Geplant ist auch die Möglichkeit für Versicherte, bei neuen Zugriffen auf ihre ePA Push-Benachrichtigungen über ihre jeweiligen Krankenkassen-App zu erhalten. Der Zugriff auf die ePA ist derzeit über das physische Stecken der elektronischen Gesundheitskarte geregelt. Künftig soll das auch mithilfe einer digitalen Identität des Versicherten funktionieren. Damit könnte die ePA auch bei telemedizinischen Anwendungen oder bei Hausbesuchen eingelesen und befüllt werden. 
Unter dem Motto „ePA? Na sicher!“ sollen Bürger*innen seit dem 1. Dezember mit einer Informationskampagne des BMG über die ePA aufgeklärt werden. Die Kampagne zielt darauf ab, die allgemeine Bekanntheit der Patientenakte zu steigern und mögliche Nutzungsbedenken auszuräumen. 

Bundesgesundheitsministerin plant umfassende Reform der Primärversorgung 
(ots – news aktuell vom 21.10.2025)

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken hat die Reform der Primärversorgung zu einem zentralen Ziel ihrer Amtszeit erklärt. Dabei sollen sogenannte Primärversorgungspraxen als verlässlicher Anlaufpunkt fungieren, über welche der Zugang zu Fachärztinnen und Fachärzten gesteuert wird. Eine Forsa-Umfrage im Auftrag des AOK-Bundesverbandes zeigt, dass die Mehrheit der Bevölkerung mit 55 Prozent dem Vorschlag zustimmt, dass Facharzttermine nur nach Überweisung vergeben werden sollen. Termine bei Zahn-, Frauen- und Kinderärzte sollen davon ausgenommen sein. Die Umfrage zeigt außerdem, dass sich 77 Prozent der befragten gesetzlich krankenversicherten Menschen aktive Unterstützung bei der Terminsuche durch ihre Krankenkasse wünschen. Die AOK-Gemeinschaft hat bereits im Sommer dieses Jahres in ihrem Positionspapier vorgeschlagen, die hausärztliche Versorgung so weiterzuentwickeln, dass nicht nur Ärztinnen und Ärzte allein, sondern Teams aus unterschiedlichen medizinischen Berufsgruppen gemeinsam die Grundversorgung übernehmen. 57 Prozent der Befragten befürworten dieses Konzept der Zusammenarbeit. Neben der ambulanten Versorgung sind auch die Notaufnahmen im aktuellen, ungesteuerten System überlastet. Der Umfrage zufolge wirken sich Orientierungslosigkeit und fehlende Steuerung vor allem an den Wochenenden und außerhalb der Praxis-Sprechzeiten negativ aus. 32 Prozent der Befragten sagten, dass sie auch bei medizinischen Problemen, die keine lebensbedrohlichen Notfälle darstellen am Wochenende als erste Anlaufstelle die Notaufnahme aufsuchen würden, 5 Prozent wählen die Notrufnummer 112. Zukünftig sollte die 116 117 (ärztlicher Bereitschaftsdienst) eine stärkere Funktion bei der Steuerung der Patientinnen und Patienten bekommen. Am Wochenende wird diese Nummer häufiger genutzt als wochentags. 

Pflegebeauftragte: Haushaltshilfe für Pflegebedürftige „im Einzelfall“
(Deutsches Ärzteblatt vom 10.11.2025)

Ende September waren Überlegungen öffentlich geworden, den Pflegegrad 1 abzuschaffen. Hintergrund ist das Defizit der Pflegeversicherung. Die Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Katrin Staffler (CSU) sagt, die zuständige Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Pflegereform habe keine solchen Pläne. Es werde aber über die Ausgestaltung gesprochen. So könne der Medizinische Dienst künftig nicht nur die Begutachtung übernehmen, sondern auch Empfehlungen geben, wie der Gesundheitszustand verbessert werden kann. Die Pflegebeauftragte hat sich dafür ausgesprochen, die Leistungen für Haushaltshilfen im Pflegegrad 1 von aktuell 131 Euro künftig nicht mehr allen Pflegebedürftigen zu zahlen. Künftig sollte individuell festgelegt werden, ob und welche Haushaltshilfe im Einzelfall wirklich sinnvoll ist. Staffler ist der Meinung, dass der sogenannte Entlastungsbetrag dem Ziel dienen müsse, die häusliche Selbstständigkeit so lange wie möglich zu erhalten. Aus Sicht von Staffler wäre es nicht hilfreich, wenn das Geld dazu verwendet wird, dass jemand anderes die Wohnung putzt, während der Pflegebedürftige, für den Aktivierung möglicherweise hilfreich wäre, auf der Couch sitzt. Der Pflegebedürftige würde noch immobiler werden. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz widerspricht diesen Aussagen. Putzen sei keine Physiotherapie. Deshalb seien die Äußerungen der Pflegebevollmächtigten für hunderttausende hilfsbedürftige Menschen verletzend. 

Krankenkassen reichen erste Klagen gegen Bund ein
(Deutsches Ärzteblatt vom 01.12.2025)

Die gesetzlichen Krankenversicherungen haben über ihren Spitzenverband erste Klagen gegen die Bundesrepublik in der Frage der Finanzierung der Gesundheitsversorgung von Bürgergeldbeziehern eingereicht. Derzeit verschickt das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS), das die Aufsicht über den Gesundheitsfonds innehat, Bescheide für 2026 über die Zuweisungen an den Fonds. Insgesamt geht es bei der Diskussion um rund zehn Milliarden Euro, die der Staat nach Berechnungen des Kassenverbandes zu wenig bezahlt, um für die durchschnittlichen Kosten für die Gesundheitsversorgung von Empfänger*innen von Bürgergeld aufzukommen. Die Krankenkassen beklagen seit Jahren eine Unterfinanzierung der Gesundheitsleistungen für Bürgergeldbeziehende. Unterstützt wird der GKV-Spitzenverband von allen großen Kassenverbänden sowie vielen Einzelkassen. Man hofft nun, dass die Gerichte möglichst schnell Klarheit schaffen und die rechtswidrige Unterfinanzierung der Gesundheitsversorgung von Bürgergeldbeziehenden beenden. 
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